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Text 

  Art. 73. (1) Im Falle der zeitweiligen Verhinderung eines Bundesministers betraut der Bundespräsident einen 
der Bundesminister, einen dem verhinderten Bundesminister beigegebenen Staatssekretär oder einen leitenden 
Beamten des betreffenden Bundesministeriums mit der Vertretung. Dieser Vertreter trägt die gleiche 
Verantwortung wie ein Bundesminister (Art. 76). 

(2) Der jeweils zuständige Bundesminister kann die Befugnis, an den Tagungen des Rates der Europäischen 
Union teilzunehmen und in diesem Rahmen zu einem bestimmten Vorhaben die Verhandlungen zu führen und 
die Stimme abzugeben, einem anderen Bundesminister oder einem Staatssekretär übertragen. 


